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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Schleifél 410 FE Spraydose

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fir die folgenden Produkte:
42200001 = SCHLEIFOEL 410 FE SPRAYDOSE

UFI: 6580-80AR-NOOM-PJ49
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung: Schleifmittel / Poliermittel
Nur fur industrielle Zwecke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: August Rueggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge

Strale/Postfach: HauptstrafLe 13

PLZ, Ort: 51709 Marienheide
Deutschland

WWW: www.pferd.com

E-Mail: info@pferd.com

Telefon: +49 (0)2264-9-0

Telefax: +49 (0)2264-9-400

Auskunft gebender Bereich:

Telefon: +49 (0) 2264-9-0

1.4 Notrufnummer

Deutschland: 0800-181-5313
Osterreich: 0800-802278

Frankreich: 0805-089352

Italien: 800-794-834

Bulgarien: 359-32571722

Polen: +48-223073296

Schweden: 020-889-215
Griechenland: 30-2111981153
Portugal: 800 250 250

Sonstige EU-Lander: 1-813-248-0585

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1; H222; H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung

bersten.
Asp. Tox. 1; H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
(EUH066) Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.
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2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, hei’en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen

Zundquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412  Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Gber 50 °C/12
aussetzen.

Besondere Kennzeichnung
Hinweistext fir Etiketten: Enthalt Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige

2.3 Sonstige Gefahren

Ohne ausreichende Beliiftung Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.
Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhaute fihren.
Hohe Mengen kénnen zu narkotischer Wirkung flhren.

Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Das Produkt enthalt keine als PBT oder vPvB eingestuften Stoffe.

2°F

CAS-Nr. Bezeichnung PBT/vPvB ED Mensch ED Umwelt

78-42-2 Tris(2-ethylhexyl)phosphat Liste Il Liste Il

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar
3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Druckgaspackung (Druckgase, hochraffinierte Grunddle)
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Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte 62 - 63 %
paraffinhaltige, niedrigviskos

Asp. Tox. 1; H304. (EUHO066).

EG-Nr. 201-116-6

Tris(2-ethylhexyl)phosphat 1-2%

EG-Nr. 200-857-2
CAS 75-28-5

CAS 78-42-2 nicht eingestuft

REACH 01-2119474691-32-xxxButan 27 -29 %
EG-Nr. 203-448-7 Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.

CAS 106-97-8

REACH 01-2119486944-21-xxxPropan 5-8%
EG-Nr. 200-827-9 Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.

CAS 74-98-6

REACH 01-2119485395-27-xxxAsobutan, rein <2%

Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

Zusatzliche Hinweise:

* Das Produkt enthalt Mineraldl mit weniger als 3 Gew.-% DMSO-Extrakt geman IP346.
Das hoch raffinierte Basis6l kann von einer oder mehreren der folgenden generischen
CAS-Nummern beschrieben werden: 64742-54-7, 64742-65-0, 64742-52-5, 64742-53-6,
64742-62-7, 64742-57-0, 64742-01-4, 64741-88-4, 64741-96-4, 64741-97-5,
64742-55-8, 64742-56-9, 64741-89-5, 64742-47-8, 8042-47-5. Die Basisole sind in ihrer
Verwendung austauschbar, um ein Produkt bereitzustellen, welches aus regulatorischer
und aus technischer Perspektive gleichwertig ist.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern.
Bei Atembeschwerden sofort Arzt rufen.

Bei Bertihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspiilen.
Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Anschlielend
Augenarzt konsultieren.

Kein Erbrechen herbeifihren. Mund ausspulen und sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhéute fihren.
Hohe Mengen kénnen zu narkotischer Wirkung fihren. Kann bei Verschlucken und
Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel:  Trockenldschpulver, Wasserspriihstrahl, Kohlendioxid.

Bei groReren Branden: Wasserspruhstrahl oder alkoholbestandiger Schaum.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Extrem entziindbares Aerosol.
Im Brandfall kdnnen geféahrliche Brandgase und Dampfe entstehen. Ferner kénnen
entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Feuerschutzkleidung tragen.

Zusatzliche Hinweise:  DG-EA-Code (Hazchem): -

Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr. Gefahrdete Behalter mit
Spruhwasser kihlen.

Wenn gefahrlos moéglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

Bei Grofibrand und groRen Mengen: Umgebung raumen. Wegen Explosionsgefahr
Brand aus der Entfernung bekampfen.

Eindringen von Léschwasser in Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden.

Brandrlickstdnde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den 6rtlichen
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Aerosol nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden.

Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen.
Geeignete Schutzausristung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

Gefahrdetes Gebiet in Windrichtung absperren und Anwohner warnen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Explosionsgefahr!
Bei Freisetzung zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculit,
Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den o6rtlichen Bestimmungen in den
dafiir vorgesehenen Behaltern sammeln (siehe Abschnitt 13).

Umgebung gut nachreinigen.

Bei grofkeren Mengen: Mechanisch aufnehmen (beim Abpumpen Ex-Schutz beachten).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Aerosol nicht einatmen.
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Geeignete
Schutzausrustung tragen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich
waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ausreichende Bellftung wahrend und nach Gebrauch sicherstellen, um eine
Dampfansammlung zu verhindern.
Beim Umgang mit gréReren Mengen Notbrause vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.
Behalter trocken halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.
Behalter aufrecht lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Nicht zusammen lagern mit: starken Oxidationsmitteln
Sonstige Hinweise: Erhitzen fuhrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

Lagerklasse: 2B = Aerosolpackungen und Feuerzeuge
7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS- Bezeichnung Typ Grenzwert

Nr.

106-97-8 Butan Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 9.600 mg/m?; 4.000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 2.400 mg/m?; 1.000 ppm
GroRbritannien: WEL-STEL 1.810 mg/m?3; 750 ppm
GrolRbritannien: WEL-TWA 1.450 mg/m?; 600 ppm
Osterreich: MAK 3.800 mg/m?; 1.600 ppm
Kurzzeit-Mittelwert (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)
Osterreich: MAK 1.900 mg/m?; 800 ppm
Langzeit-Mittelwert

74-98-6 Propan Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 7.200 mg/m?; 4.000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1.800 mg/m?; 1.000 ppm
Osterreich: MAK 3.600 mg/m?3; 2.000 ppm
Kurzzeit-Mittelwert (max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)
Osterreich: MAK 1.800 mg/m?; 1.000 ppm
Langzeit-Mittelwert

75-28-5 Isobutan, rein  Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 9.600 mg/m?; 4.000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 2.400 mg/m?; 1.000 ppm
Osterreich: MAK 3.800 mg/m?; 1.600 ppm
Kurzzeit-Mittelwert (max. 3x60 min./SchichtMomentanwert)
Osterreich: MAK 1.900 mg/m?; 800 ppm
Langzeit-Mittelwert

Zusétzliche Hinweise:  Die nationalen Expositionsgrenzwerte sind zusatzlich zu beachten!

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Beluftung bzw. Abzug sorgen oder mit vollig geschlossenen Apparaturen arbeiten.

Personliche Schutzausristung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgeréat zu tragen.
Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) gemaf DIN EN 14387
benutzen.
Bei Auftreten hdherer Konzentrationen: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tragen.

Handschutz: Schutzhandschuhe gemafk DIN EN ISO 374-1.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille gemaf DIN EN ISO 16321-1.

Kérperschutz: Flammhemmende antistatische und chemikalienbestandige Schutzkleidung tragen.
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Schutz- und Hygienemafinahmen:

Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene
Flamme oder andere Zindquelle sprihen.

Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb
des Arbeitsplatzes tragen.

Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Beim Umgang mit gréfieren Mengen Notbrause vorsehen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe "6.2 UmweltschutzmafRnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa

flissig

Form: Aerosol
Farbe: gelb

klar
Geruch: produktspezifisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten verfligbar
Siedepunkt: Keine Daten verfligbar
Entziindbarkeit: Extrem entziindbares Aerosol.
Untere und obere Explosionsgrenze: Keine Daten verfligbar
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Zindtemperatur: Keine Daten verfligbar

Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Kinematische Viskositat:

Wasserl6slichkeit:

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
unldslich

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):

Dampfdruck:
Dichte:

Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar
bei 20 °C: 0,729 g/mL

Keine Daten verfligbar
Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften:

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfligbar

Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Extrem entziindbares Aerosol.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen. Vor
Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fir die Lagerung und
Umgang beachtet werden.
Thermische Zersetzung: Keine Daten verflgbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen:
Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Fir das
Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.

Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Fehlende Daten.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.

Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.

Aspirationsgefahr: Asp. Tox. 1; H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tddlich sein.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Das Produkt enthalt einen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften
besitzt.

Sonstige Angaben: Angabe ZU Propan:
LC50, Ratte, inhalativ: > 20 mg/L/4h

Angabe zu Butan:
LC50, Ratte, inhalativ: > 658 mg/L/4h

Angabe zu Mineral6l:
LD50, Ratte, oral: > 2000 mg/kg
LD50, Ratte, dermal: > 2000 mg/kg

Symptome
Bei Einatmen:
n-Butan: Bei langerer Exposition: Ubelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung,
Schlafrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit. Bei hohen Dampfkonzentrationen:
ZNS-Stérungen, Bewusstlosigkeit.
Auch kurzzeitiges Einatmen groferer Mengen an Gas kann zum Tode fuhren.
Erstickungsgefahr!
Dampfe in hoher Konzentration haben betdubende Wirkung.
Nach Verschlucken:
Beim Verschlucken mit anschlielendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge
erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder zur Erstickung fihren kann.
Nach Hautkontakt: Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.
n-Butan: Erfrierungsgefahr: Weilfarbung der Haut (Hautemphysem).
Nach Augenkontakt: n-Butan: Erfrierungen: Gefahr ernster Augenschaden.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine als PBT oder vPvB eingestuften Stoffe.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt einen Stoff, der gegeniber Nichtzielorganismen endokrine
Eigenschaften aufweist.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Aligemeine Hinweise:  Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschlisselnummer: - 16 05 04* = Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlief3lich
Halonen)/Aerosol
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Empfehlung: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Sonderabfall. Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmdull entsorgt werden.

Verpackung
Abfallschlisselnummer: 15 01 04 = Verpackungen aus Metall.
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Behalter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder
verbrennen. Vorsicht mit entleerten Gebinden. Bei Entziindung Explosion mdglich.

Abschnitt 14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1950
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14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 2, Code: 5F
IMDG: Class 2, Subrisk -, see SP63
IATA-DGR: Class 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID, ADN, IATA-DGR:
entfallt
IMDG: -

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der
UN-Modellvorschriften nicht fur die Umwelt
gefahrlich.

Meeresschadstoff - IMDG:
nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Landtransport (ADR/RID)

Warntafel: RID: Gefahrnummer 23, UN-Nummer UN 1950
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L
EQ: EO
Verpackung - Anweisungen: P207 LP200
Verpackung - Sondervorschriften: PP87 RR6 L2
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung:
MP9
Tunnelbeschrankungscode: D

Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: 2.1

Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Mengen: 1L

EQ: EO

Ausristung erforderlich: PP-EX-A
Luftung: VEO1 ,VE04
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Seeschiffstransport (IMDG)

EmS: F-D, S-U

Sondervorschriften: 63 190 277 327 344 381 959
Begrenzte Mengen: See SP277

Freigestellte Mengen: EO

Verpackung - Anweisungen: P207, LP200

Verpackung - Vorschriften: PP87, L2

IBC - Anweisungen: -
IBC - Vorschriften: -
Tankanweisungen - IMO: -
Tankanweisungen - UN: -
Tankanweisungen - Vorschriften:

Stauung und Handhabung: SW1 Sw22

Trennung: SG69
Eigenschaften und Bemerkung: -

Trenngruppe: none
Lufttransport (IATA)

Gefahrzettel: Flamm. gas
Freigestellte Menge Kodierung: EO

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge:

Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G

Passagier- und Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Nur Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Sondervorschriften: A145 A167 A802

Emergency Response Guide-Code (ERG): 10L

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 2B = Aerosolpackungen und Feuerzeuge

Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend
Storfallverordnung (12. BImSchV):
Physikalische Gefahren: Ziffer 1.2.3.1 = Code P3a,
Mengenschwelle 150 000 kg / 500 000 kg
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen flr werdende und stillende Mutter beachten.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfugbar

Nationale Vorschriften - Osterreich
Lagerklasse: 2B = Aerosolpackungen und Feuerzeuge

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfugbar
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Nationale Vorschriften - GroBbritannien
DG-EA-Code (Hazchem): -
Keine Daten verfligbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC):
35,24 Gew.-% / 263 g/L

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen
Stoffen [Seveso-llI-Richtlinie]: siehe Deutschland, 12. BImSchV

Verwendungsbeschrankung gemalt REACH Anhang XVII Nr.: 3, 40, 75

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:
H220 = Extrem entztindbares Gas.
H222 = Extrem entziindbares Aerosol.

H229 = Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 = Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
EUH066 = Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

Grund der letzten Anderungen:

Anderung in Abschnitt 2.3, 11.2, 12.6: Angabe zu Endokrinschéadliche Eigenschaften

Erstausgabedatum: 8.11.2012

Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Abkulrzungen und Akronyme:

ADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen
ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake
Aerosol: Aerosol

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

AS/NZS: Australische/neuseelandische Norm

Asp. Tox.: Aspirationstoxizitat

CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Code of Federal Regulations

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EG: Europaische Gemeinschaft

EmS: Unfallbekdmpfungsmaflnahmen auf Schiffen, die gefahrliche Giiter beférdern

EN: Europaische Norm

EQ: Freigestellte Mengen

EU: Europaische Union

Flam. Gas: Entziindbare Gase

IATA: Verband fur den internationalen Lufttransport

IATA-DGR: Verband fir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien
als Massengut

IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

IMO: Internationale Seeschifffahrts-Organisation

LC50: Median-Letalkonzentration

LD50: Letale Dosis 50%

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika

PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

Press. Gas: Gase unter Druck

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

RID: Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN: Vereinte Nationen

vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ZNS: Zentralnervensystem

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen
sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,

Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tbertragbar auf andere Produkte.

gedruckt von PFERD-Werkzeuge (PT)

mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	Abschnitt 14. Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


